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Abbildung 1: Übersicht über die durch einen Bebauungsplan geregelten und ungeregelten Bau-
landbereiche in der Stadtgemeinde Amstetten 

 

1. EINLEITUNG 

Die Stadtgemeinde Amstetten verfügt aktuell über keinen flächendeckenden Bebauungsplan, der alle als 
Bauland ausgewiesenen Flächen umfasst. Stattdessen sind für einzelne Bereiche des Siedlungsgebietes 
Teilbebauungspläne festgelegt (siehe nachfolgende Abbildung).  

 

 

Nunmehr soll für einen weiteren Teilbereich ein Bebauungsplan erstellt werden. Betroffen ist hiervon das 
in Abbildung 2 abgegrenzte Gebiet in der Stadt Amstetten, welches sich im Westen zwischen der Linzer 
Straße und dem Jakobsbrunnenweg erstreckt.  

(Hinweis: Im selben Verfahren wird auch für die Waidhofner Straße ein Teilbebauungsplan erlassen.) 

Langfristig ist es jedoch die Intention der Stadtgemeinde Amstetten für sämtliche Baulandbereiche des 
Gemeindegebietes über einen rechtsgültigen Bebauungsplan bzw. über Bebauungsvorschriften zu verfü-
gen. Dabei wird auch die Aufteilung der Planblätter neu überlegt werden müssen. Anstatt einzelner separat 
bezeichneter und unterschiedlich großer Blätter wäre �t ähnlich der Systematik beim Flächenwidmungsplan 
�t eine rasterförmige und damit einheitlich große Aufteilung der Planblätter über das Gemeindegebiet sinn-
voll.  
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Abbildung 2: Abgrenzung des Planungsgebietes in roter Farbe 

 
Als Planungsgrundlage für dieses Projekt standen die Digitale Katastralmappe (DKM �t Stand April 2025), der 
Flächenwidmungsplan, eine Darstellung des Naturstandes (Stand 2020) sowie ein digitales Luftbild (Stand 
2022) zur Verfügung. Die Erhebungsarbeiten vor Ort fanden im Juni 2021 durch die Porsch ZT GmbH, 3950 
Gmünd, statt. 

Die Erstellung des Bebauungsplanes erfolgte nach den Bestimmungen des NÖ Raumordnungsgesetzes 
2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F., insbesondere der §§ 29-34 und umfasste folgende Arbeiten: 

�� die Erstellung einer Grundlagenforschung (Themen der Pläne: Gebäudehöhen-Bauklassen, Baube-
stand, Vergleich Naturstand-Kataster-Einfriedungen-öffentliches Gut) 

�� die Erstellung des digitalen Bebauungsplanes 
�� die Erstellung der Erläuterung 
�� die Erstellung des Verordnungstextes 

 
Die vorliegende Erläuterung mit integrierter Bestandsanalyse stellt die Grundlage für die geplanten Festle-
gungen im neuen Teilbebauungsplan dar.  
 
Ausgehend von einer genaueren Begründung der Planungserfordernis (Kapitel 3), gibt die Erläuterung einen 
Überblick über die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen für die Erstellung von Bebauungsplänen gemäß 
NÖ Raumordnungsgesetz 2014 (Kapitel 4) und beschreibt den Projektablauf (Kapitel 5). In weiterer Folge 
geht er auf die wichtigsten Ergebnisse der Grundlagenforschung ein (Kapitel 6), beschreibt die Planungs-
ziele und -vorgaben (Kapitel 7) und begründet schließlich die daraus getroffenen Planungsfestlegungen der 
Bebauungsbestimmungen (Kapitel 8).  

 
  

 Krautberg 

 Kreuzberg 

 Silberweissiedlung 
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2. HINWEISE ZUR BEARBEITUNG 

Die Erstellung des gegenständlichen Teilbebauungsplanes erfolgte in Zusammenarbeiten der beiden Pla-
nungsbüros Porsch Dipl Ing ZT GmbH (Stadtplatz 14, 3950 Gmünd) und Schedlmayer Raumplanung ZT 
GmbH (Parkstraße 5, 3382 Loosdorf). 
 
Vom Büro Porsch wurden dabei vorrangig folgende Arbeiten durchgeführt: 

�� Erhebungen im Planungsraum,  
�� Erstellung der Grundlagenforschungspläne, 
�� Erstellung eines Entwurfes für die Silberweissiedlung, für einen Großteil der Krautbergsiedlung und 

für die Siedlung am Kreuzberg, 
�� Erstellung des gegenständlichen Erläuterungsberichtes  
�� Erstellung des Verordnungstextes 

 
Das Büro Schedlmayer trug folgende Tätigkeiten bei: 

�� Erstellung eines Entwurfes für einen Teil der Krautbergsiedlung (Bereich östlich der Krautbergstraße 
sowie für Parzelle 1516/2) 

�� Erstellung eines eigenständigen Erläuterungsberichtes für diesen Bereich 
 

3. PLANUNGSMOTIVATION 

Maßgeblicher Grund für die Erstellung eines weiteren Bebauungsplanes im Westen der Stadt Amstetten ist 
die künftige Neuausrichtung des Stadtteiles Krautberg, die in einem eigenen Masterplan definiert ist.  
 
In einem kooperativen städtebaulichen Verfahren wurde gemeinsam mit der Neue Heimat Wohn- und Sied-
lungsgesellschaft, der Diözese St. Pölten und der Stadtgemeinde Amstetten ein Masterplan für den Stadt-
entwicklungsbereich Krautberg in Auftrag gegeben. Die Erstellung erstreckte sich über den Zeitraum Sep-
tember 2024 bis März 2025. 
 
Gemäß diesem Masterplan ist es Ziel, �ceinen modernen, lebenswerten und zukunftsfähigen städtischen 
Raum zu schaffen, der sowohl den Bedürfnissen der aktuellen Generation als auch den Herausforderungen 
der kommenden Jahre und Jahrzehnte gerecht wird.�  ̂
Die Entwicklung soll vorwiegend einen Schwerpunkt auf Wohnen setzen, mit einem klaren Fokus auf eine 
bauliche Verdichtung, die den vorhandenen Raum effizient und nachhaltig nutzt. Ein gut ausgebautes, si-
cheres und vernetztes Rad- und Fußwegenetzes, die Verbesserung der Anbindung an den öffentlichen Nah-
verkehr und die Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs werden ebenso angestrebt wie die In-
tegration von Sport- und Freizeitmöglichkeiten, um die Lebensqualität am Krautberg langfristig zu steigern. 
 
Der gegenständliche Teilbebauungsplan stellt einen Beitrag zur Erreichung dieser Vision dar. In einem ers-
ten Schritt sollen schon jetzt konkrete Planungen östlich der Krautbergstraße sowie im Bereich des Grund-
stückes 1516/2 berücksichtigt werden. Da es sich aber um eine etappenweise Entwicklung handelt, wird 
dieser Teilbebauungsplan in künftigen Änderungsverfahren adaptiert werden müssen. Denn dort, wo es 
noch keine konkreten Planungen gibt, bildet der Bebauungsplan vorerst bewusst nur den aktuellen Baube-
stand ab. 
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Generell liegt dem neuen Bebauungsplan, der sich auch auf die Silberweissiedlung und den Kreuzberg er-
streckt, der Wunsch nach Regelung der Bebauungsstruktur und der Verkehrserschließung sowie die Schaf-
fung von Rechtsicherheit inne. 
 
Für die detailliertere Steuerung der Bebauung sowie der Verkehrserschließung sind die rechtlichen Mög-
lichkeiten, über welche die Gemeinde mithilfe des rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes verfügt, weder 
ausreichend noch vorgesehen.  
 
Ziel ist es, erhaltenswerte Strukturen zu bewahren bzw. sinnvoll weiterzuentwickeln, Entwicklungen au-
ßerhalb dieser Strukturen in die richtigen Bahnen zu lenken, ohne aber den Spielraum für künftige Planun-
gen über das notwendige Maß hinaus einzuschränken. 

 

4. RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die für die Erstellung von Bebauungsplänen relevanten rechtlichen Bestimmungen finden sich im  
IV. Abschnitt des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F., unter den §§ 29ff.  
 
Gemäß § 30 Abs. 1 sind für das Bauland in jedem Fall festzulegen: 

�� die Straßenfluchtlinien, 
�� die Bebauungsweise und 
�� die Bebauungshöhe oder die höchstzulässige Gebäudehöhe. 

 
Weiters ist entlang des Baulandes das Straßenniveau in der Straßenfluchtlinie von neuen Verkehrsflächen 
festzulegen. Bei Grundstücken, deren gesamte Bebauung unter Denkmalschutz steht, genügt die Festlegung 
der Straßenfluchtlinie.  
 
Daneben dürfen neben den in Abs. 1 vorgesehenen Regelungen für das Bauland weitere Bestimmungen 
festgelegt werden:  
 
1. Schutzzonen für einen baukünstlerisch oder historisch erhaltungswürdigen Baubestand, 
2. sonstige erhaltungswürdige Altortgebiete, 
3. die harmonische Gestaltung (§ 56 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015) der Bauwerke in Ortsbereichen, 
4. Baufluchtlinien, 
5. Mindestmaße und/oder Höchstmaße von Bauplätzen, 
6. Bebauungsdichte oder höchstzulässige Geschoßflächenzahl (§ 4 Z 17 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015), 
7. Freiflächen und deren Ausgestaltung, 
8. Anbaupflicht an Straßen- oder Baufluchtlinien sowie an Grundstücksgrenzen, 
9. Straßenfluchtlinien, an denen Ein- und Ausfahrten aus Gründen der Sicherheit, Leichtigkeit und Flüssig-

keit des Verkehrs nicht zugelassen oder an besondere Vorkehrungen gebunden werden, 
10. die Lage und das Ausmaß von privaten Abstellanlagen, eine von § 63 Abs. 1 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 

1/2015 in der geltenden Fassung, abweichende Anzahl von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, eine Rege-
lung der Anzahl und Breite der Ein- und Ausfahrten im Wohnbauland gemäß § 63 Abs. 2 NÖ Bauord-
nung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, sowie eine Abweichung von der nach § 65 Abs. 1 
NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung, festgelegten Anzahl von Fahrrad-Stellplätzen, 
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11. das Verbot der Errichtung von Tankstellen und Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge in Schutzzonen und 
erhaltungswürdigen Altortgebieten, sowie der regelmäßigen Verwendung von Grundstücken oder 
Grundstücksteilen als Stellplätze für Fahrzeuge und Anhänger, 

12. die Anordnung und Ausgestaltung von Fußgängerzonen und dazugehörigen Abstellanlagen für Kraft-
fahrzeuge, 

13. die Gestaltung der Einfriedung von Grundstücken gegen öffentliche Verkehrsflächen oder Parks, die 
Verpflichtung zum Bau solcher Einfriedungen oder deren Verbot, die Festlegung einer Mindestgeschoß-
höhe für das Erdgeschoß und das Verbot eines unterirdischen Geschoßes (§ 4 Z 16 NÖ BO 2014, LGBl. 
Nr. 1/2015 in der geltenden Fassung), 

14. das Gebot der Herstellung von Arkaden für Durchgänge oder von Durchfahrten, wenn dies zur Ortsbild-
gestaltung erforderlich ist, 

15. die Anordnung und Gestaltung oder das Verbot von Nebengebäuden und von Anlagen, deren Verwen-
dung der von Gebäuden gleicht, 

16. die Anordnung und Gestaltung oder das Verbot von Werbeanlagen, 
17. das Bezugsniveau gemäß § 4 Z 11a der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 in der geltenden Fas-

sung, ein Gebot zur verpflichtenden Herstellung des Bezugsniveaus, die Beschränkung oder das Verbot 
der Veränderung der Höhenlage des Geländes, 

18. eine verpflichtend herzustellende Struktur und Ausführung der Baukörper in bestimmten Bereichen zur 
Abhaltung des Schalles von angrenzenden Gebieten oder eine bestimmte schallschutztechnische Aus-
führung der Gebäudefassaden; ebenso Maßnahmen zur Verminderung der Schallreflexion von Fassa-
den und sonstigen Bauteilen, 

19. Zonen, in denen eine Versickerung von Niederschlagswässern von versiegelten Flächen oder Dachflä-
chen in einem anzugebenden Ausmaß eingeschränkt oder untersagt wird, 

20. Zonen, in denen die Ableitung von Niederschlagswässern von versiegelten Flächen oder Dachflächen in 
einem dafür vorgesehenen Kanal oder in einem Vorfluter untersagt oder in einem anzugebenden Aus-
maß eingeschränkt wird, 

21. Maßnahmen zur Sicherung von Altlasten oder Verdachtsflächen, welche sowohl vor als auch im Zuge 
der späteren Bebauung des Grundstückes durchzuführen sind, 

22. Maßnahmen zur Minderung der Auswirkungen des Klimawandels sowie Erhaltung dieser Maßnahmen, 
23. Zonen, in denen die Sammlung von Niederschlagswässern in einem bestimmten Ausmaß in dafür ge-

eigneten Behältern (Zisternen) zu erfolgen hat, 
24. Grundflächen in bestimmten Teilen oder in einem bestimmten prozentuellen Ausmaß inklusive deren 

Oberflächenbeschaffenheit, die für die Versickerung von Niederschlagswasser vorzusehen sind, 
25. eine verpflichtend herzustellende Ausführung der Baukörper in bestimmten Bereichen zur Begrenzung 

des Schadensausmaßes in naturgefährdeten Bereichen; ebenso Maßnahmen zur Oberflächengestal-
tung im Hinblick auf eine möglichst schadlose Abfuhr von Niederschlagswasser sowie von Wildbach- 
oder Hochwasserereignissen. 

 
Gemäß § 30 Abs. 3 dürfen die oben angeführten Regelungen (§ 30 Abs.1 und Abs. 2), soweit dies der Ziel-
setzung des Örtlichen Raumordnungsprogramms erforderlich ist, auch für das Grünland und für Bauwerke 
auf Verkehrsflächen getroffen werden. Auch die Ausgestaltung der bestehenden und der geplanten Ver-
kehrsflächen darf im Bebauungsplan geregelt werden. 

Im Bebauungsplan sind laut § 30 Abs. 4 jedenfalls kenntlich zu machen: 

�� die Widmungsarten laut Flächenwidmungsplan, 
�� die von rechtswirksamen überörtlichen Planungen erfassten und die nutzungsbeschränkten Flächen, 
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�� die Aufschließungszonen und Vorbehaltsflächen, 
�� die Lage zentraler Anlagen bestehender öffentlicher Einrichtungen zur Versorgung oder Entsorgung 

im Bauland (Hochbehälter, Kläranlage, Umspannanlage, Müllbeseitigungsanlage, Deponie und dgl.), 
�� Grundstücksgrenzen und -nummern nach dem Stand der Katastralmappe sowie 
�� der Baubestand mit einer für den Bebauungsplan ausreichenden Genauigkeit. 

Das Niveau bestehender Verkehrsflächen darf kenntlich gemacht werden. 

Der Bebauungsplan hat nach § 29 Abs. 3 aus dem Wortlaut der Verordnung (Bebauungsvorschriften) und 
den dazugehörigen Plandarstellungen zu bestehen. 

 

5. PLANUNGSABLAUF 

Die Erhebungsarbeiten vor Ort zur Erstellung eines digitalen Bebauungsplanes für einen Teilbereich der  
KG. Amstetten erfolgten durch das Büro Porsch ZT GmbH im Juni 2021. Dabei wurde das gesamte Pla-
nungsgebiet begangen. Als Plangrundlage für die Erhebungsarbeiten dienten die digitale Katastralmappe 
(DKM), die Grundstücksdatenbank (GDB) sowie ein digitales Orthofoto (Luftbild). 

Im Rahmen dieser Begehung wurden Daten wie Geschoßanzahl, Gebäudenutzung, Bebauungsweise, Dach-
formen, Sockelhöhe, Anzahl der Stellplätze und der Garagenplätze, Anzahl, Art und Größe der Nebenge-
bäude sowie Art, Material und Höhe der Einfriedung erhoben. Die wichtigsten Ergebnisse dieser Erhebun-
gen wurden nachfolgend in den Plänen zur Grundlagenforschung digital verarbeitet. 

Des Weiteren wurde im Zuge dieser Begehung die Plangrundlage auf ihre Vollständigkeit hin überprüft. 
Dies diente dazu fehlende oder nicht lagerichtig abgebildete Bauwerke in der Plangrundlage zu ermitteln. 
Großteils konnten diese auf Grund von Lageplänen aus den Einreichunterlagen später nachgetragen wer-
den.  

Diese Daten wurden in den anschließenden Monaten durch das Büro Porsch ZT GmbH ausgewertet und die 
vorliegenden Grundlagenforschungspläne erstellt. Dabei wurde auch die Naturstandsvermessung der Stra-
ßenräume mit einbezogen. 

In den folgenden Jahren wurden die Arbeiten pausiert, da in dieser Zeit vor allem der unter Kapitel 3 ge-
nannte Masterplan erstellt wurde.  

Im August und September 2025 wurde vom Büro Porsch schließlich ein erster Vorentwurf des Bebauungs-
planes erstellt.  

Dieser konnte schließlich im Oktober 2025 mit der Gemeindevertretung (DI Dr. Markus Pajones, Ing. Frein-
berger Valerie, DI Cornelia Kaufmann) im Detail besprochen werden. In den nächsten Wochen wurden die 
Ergebnisse aus der Besprechung in den Entwurf eingearbeitet und der gegenständliche Erläuterungsbericht 
erstellt.  

Parallel dazu arbeitete das Büro Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH einen Vorentwurf für einen östlich 
der Krautbergstraße gelegenen Bereich sowie für das Grundstück 1516/2 und verfasste hierzu die textli-
chen Ausführungen.  
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Die finale Fertigstellung der planlichen und textlichen Unterlagen erfolgte im März 2026. 

 

6. GRUNDLAGENFORSCHUNG �t ANALYSE 

6.1 Untersuchungsgebiet  

Das Untersuchungsgebiet für die Erstellung �����•�� �d���]�o���������µ�µ�v�P�•�‰�o���v���•�� �cSilberweissiedlung, Krautberg und 
Kreuzberg�^�����Œ�•�š�Œ�����l�š��sich über jene in nachfolgender Abbildung ersichtlichen Bereiche. Sie liegen im Wes-
ten des Stadtgebietes unmittelbar südlich der Linzer Straße bzw. der Friedhofsstraße.  

 

 
Die von der Planung betroffenen Flächen sind zum Großteil als Bauland-Wohngebiet ausgewiesen (siehe 
hierzu Abbildung 4). Daneben ist in einem deutlich geringeren Ausmaß Bauland-Kerngebiet und Bauland-
Betriebsgebiet verordnet. Der Kindergarten in der Kaspar-Brunner-Straße liegt innerhalb von Bauland-
Sondergebiet.  
 
Der östliche Rand im Bereich östlich der Kreuzbergstraße (siehe blaue Markierung in der nachfolgenden 
Abbildung) ist rechtskräftig noch als Grünland-Grüngürtel verordnet, soll aber im Zuge der parallel verlau-
fenden Änderung des Flächenwidmungsplanes in Bauland umgewidmet werden, weshalb der neue Teilbe-
bauungsplan auch bereits für diese Fläche Regelungen treffen wird. 
  

 Krautberg 

 Kreuzberg 

 Silberweissiedlung 

Abbildung 3: Abgrenzung des Planungsgebietes in roter Farbe 
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Abbildung 4: Auszug aus dem rechtskräftigen Flächenwidmungsplan 

 
 
 

 
 
 

6.2 Allgemeines zur Grundlagenforschung und Analyse 

Grundlagenforschungspläne wurden vom Büro Porsch ZT GmbH �Ì�µ�� �����v�� �d�Z���u���v�� �c�����µ�����•�š���v���^�U�� �c�����µ�l�o���•�r
�•���v�^���µ�v�����c�'�Œ�µ�v�������•�]�š�Ì-�E���š�µ�Œ�•�š���v���^�����Œ�•�š���o�o�š. 
 
a) �c�����µ�����•�š���v���^�W 

Der Plan zum Baubestand stellt eine Dokumentation und Unterscheidung von Hauptgebäuden, Garagen 
und anderen Nebengebäuden (Gartenhäusern, Scheunen etc.) sowie Flugdächern und Carports (sofern in 
DKM oder Naturstand ersichtlich bzw. im Zuge der Begehungen dokumentiert) dar.  
 

Abbildung 5: Geplante Widmungsfestlegungen im 
Rahmen von Block 38F/25 (Änderung Örtliches 
Raumordnungsprogramm) �t Ausschnitt Stand 
Auflage 



DIPL. ING.  PORSCH  ZT  GMBH  
 

Gf.:DIPL.ING . KARL HEINZ PORSCH  
 

INGENIEURKONSULENT  
FÜR RAUMPLANUNG UND RAUMORDNUNG  

STAATL. BEFUGTER UND BEEIDETER ZIVILTECHNIKER  

 

 
 

A-3950 Gmünd, NÖ, Stadtplatz 14/1,   Tel.: 02852/539 25, Fax: 02852/539 25 �±39  
Mobil - Tel.: 0664/ 514 55 65 ,   E-Mail: porsch@raumplaner.co.at  

FB Nr.: 266928 t, Landesgericht Krems/Donau,   UID Nr.:  ATU 61942937  
Bank Austria: IBAN AT661200000441228608 BIC BKAUATWW;  

Raiffeisenbank Oberes Waldviertel: IBAN AT283241500006030225 BIC RLNWATWWOWS   

Einige (Haupt-)Gebäude waren nicht in der Digitalen Katastralmappe verzeichnet bzw. stimmten die Lage 
bzw. Form nicht mit den tatsächlichen Gegebenheiten in der Natur überein. Diese konnten aber mittels 
Daten aus der Naturstandsvermessung oder mittels Lagepläne aus den Einreichunterlagen von Bau-
vorhaben ergänzt werden. 
 
Das gesamte Untersuchungsgebiet kann auf Grund der Siedlungs-/Nutzungsstruktur in mehrere Bereiche 
geteilt werden: 
 
Die Silberweissiedlung ganz im Westen stellt eine klassische Einfamilienhaussiedlung dar. Neben dem 
jeweiligen straßennahen Hauptgebäude gibt es in den meisten Fällen eine Garage und eines oder mehrere 
Nebengebäude, die in den großzügigen Gärten situiert sind. 
 
Ähnlich ist die Struktur ganz im Osten, in der Siedlung am Kreuzberg. Ausnahmen stellen hier ein größeres 
�K�Œ���]�v���š�]�}�v�•�P�������µ������ ���v�� �����Œ���<�Œ���µ�Ì�µ�v�P�� �����Œ���^�š�Œ���˜���v�Ì�º�P���� �c�<�Œ���µ�Ì�����Œ�P�^�� �µ�v���� �&�Œ�]�����Z�}�(�•�š�Œ���˜���� �•�}�Á�]���� ���]�v�� �����š�Œ�]�����r
lich genutztes Objekt (Heizungs- und Klimatechnikbetrieb auf Parzelle 1248/5), das hinsichtlich des Gelän-
des weit niedriger liegt als die Einfamilienhaussiedlung, dar. 
 
Das Siedlungsgebiet Krautberg ist hingegen deutlich heterogener. Es finden sich hier größere Wohnbauten 
(Punkthäuser sowie langestreckte Häuser mit großen Grünflächen dazwischen), Reihenhäuser sowie einige 
wenige Einfamilienhäuser und betrieblich genutzte Bauten.  
 

 

1  https://www.facebook.com/groups/237373586728017/posts/2221842548281101/ abgerufen am 30.09.2025 

Abbildung 6: Alte Ansicht (1959) auf den Kraut-
berg von Südost mit den zahlreichen großvolumi-
gen Bauten, die in der Zeit des zweiten Weltkrie-
ges entstanden sind und als Arbeiterwohnungen 
genutzt wurden (Sammlung Zis-
kovsky/Schindelegger) 1 

Abbildung 7�W�����o�š�������v�•�]���Z�š�������•���<�Œ���µ�š�����Œ�P���•���À�}�v���K�•�š���v���]�v���Z�]���Z�š�µ�v�P���c�K�]�����v�^ 
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Daneben gibt es jüngere Geschoßwohnungsbauten unterschiedlicher Volumina sowie vereinzelt Einfamili-
enhäuser (Nestroystraße). Prägend ist auch die große Reihenhausanlage an der Rudolf-von-Alt-Straße und 
der Leharstraße. Hier gibt es auf vergleichsweise kleinem Raum zahlreiche Wohneinheiten.  
 
Eine vollkommen andere Struktur, teilweise auch noch mit größeren Baulücken, findet sich entlang der 
Kaspar-Brunner-Straße und der Nestroystraße, wo der Landeskindergarten, die Bezirksbauernkammer, ein 
kleiner Kfz-Betrieb und ein Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen situiert sind.  
 
b) �c�����µ�l�o���•�•���v�^�W 

In diesem Plan sind die Gebäudehöhen2 entsprechend den Bauklassen des NÖ Raumordnungsgesetz 2014 
(§ 31, Abs. 2) der Hauptgebäude ersichtlich.  
(Hinweis: Die dokumentierten Höhen stellen Schätzungen dar, die im Zuge der Erhebungen vor allem ausge-
hend von der Anzahl der Geschosse getroffen wurden.) 
 
Dieser Plan soll eine charakteristische Höhenentwicklung einzelner Teilbereiche erkennen lassen und die 
Festlegung entsprechender Bauklassen unterstützen. 
 
Der Bebauungshöhe kommt nicht nur als Mindestinhalt des Bebauungsplans (lt. NÖ Raumordnungsgesetz 
2014) sondern auch als ein das Ortsbild wesentlich prägender Faktor besondere Bedeutung zu. 
 
Es zeigt sich, dass in den Teilgebieten Silberweis und Kreuzberg keine großen Unterschiede bei den Ge-
bäudehöhen der Hauptgebäude zu erkennen sind. Sie können �t mit einigen wenigen Ausnahmen �t den 
Bauklassen I oder II (= 0 - 8 m) zugeordnet werden. 
 
Zu den Ausnahmen zählen:  

�� Ein Wohnhaus auf Parzelle 3493 in der Silberweissiedlung (Bauklasse III; 8 �t 11 m). 
�� Sechs Wohnhäuser am Kreuzberg auf den Parzellen 1251/2, 1251/3, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 

1251/8 und  1251/9 (Bauklasse III). 
 
Am Kreuzberg finden sich hingegen viele unterschiedliche Gebäudehöhen. Neben den Bauklassen I und II, 
gibt es mehrere Objekte, welche sich der Bauklasse III (= 8 - 11 m) zuordnen lassen. Es sind dies zwei Bau-
ten innerhalb des Bauland-Betriebsgebiet sowie die dreigeschoßigen Wohnbauten entlang der Moritz-von-
Schwind-Straße, der Friedhofstraße und südlich der Nestroystraße.  
 
Noch höhere Gebäude wurden auf folgenden Grundstücken errichtet: 

�� Nördlich der Kaspar-Brunner-Straße auf Parzelle 1516/219 (Bauklasse IV; 11 - 14 m).  
�� Südlich der Linzer Straße auf Parzelle 1516/113 (Bauklasse IV; 11 - 14 m).  
�� Südlich der Ferdinand-Raimund-Straße auf den Parzellen 1516/119 (Bauklasse V; 14 �t 17 m). 
�� Südlich der Ferdinand-Raimund-Straße auf den Parzellen 1516/114, 1516/115, 1516/120 und 

1516/121 (Bauklasse VI; 17 �t 20 m). 
�� Südlich der Moritz-von-Schwind-Straße im Süden der Parzelle 1516/130 113 (Bauklasse IV;  

11 �t 14 m). 

 

2  Die Gebäudehöhe wird gemäß § 53 der NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 1/2015 i.d.g.F. u.a. nach der mittleren Höhe der Gebäude-
front (Berechnung: Frontfläche durch größte Frontbreite) bemessen. 
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c) �c�'�Œ�µ�v�������•�]�š�Ì���t �E���š�µ�Œ�•�š���v���^ 

(Stand der Grundstücksdatenbank April 2025; Stand DKM April 2025) 
 
In diesem Plan sind die Einfriedungen gemäß Naturstandsvermessung und die Grundbesitzverhältnisse des 
öffentlichen Gutes enthalten. Das öffentliche Gut ist nach Eigentümern (Land Niederösterreich in oranger 
Farbe und Stadtgemeinde Amstetten in gelber Farbe) untergliedert.  
 
Zusätzlich sind in den Plänen auch jene Flächen verzeichnet, die sich neben dem öffentlichen Gut im Privat-
eigentum der Stadtgemeinde Amstetten befinden (braune Hinterlegung). Dadurch sollen zukünftig not-
wendige Übernahmen ins öffentliche Gut lokalisiert und dokumentiert werden. 
 
Das Eigentum von diversen Betrieben, Religionsgemeinschaften und Siedlungsgenossenschaften/ -
gesellschaften wird im Plan zum Grundbesitz ebenfalls dokumentiert (graue Hinterlegung). Alle anderen, in 
weiß gehaltenen Flächen, befinden sich im Privatbesitz der Bewohner. 
 
Bei der Erarbeitung der Bebauungsbestimmungen wurden die Naturstandsaufnahme und die Auswertung 
der Besitzverhältnisse in besonderem Maße herangezogen. Da insbesondere bei der Festlegung der Stra-
ßenfluchtlinien darauf zu achten ist, dass die Verkehrsflächen eine verkehrsgerechte Linienführung und 
eine dem Verkehrsaufkommen entsprechende Breite aufweisen, kann mittels dieser erhobenen Elemente 
eine Aussage über die Notwendigkeit künftiger Abtretungen in das öffentliche Gut getroffen werden.  
 
d) Bebauungsweise: 

Sowohl in den Plänen zum �cBaubestand�^�U als auch zu den �cBauklassen�  ̂ ist die Bebauungsweise, welche 
ebenfalls einen der Mindestinhalte des Bebauungsplanes darstellt, auf Grund der farbigen Darstellung der 
Gebäude klar erkennbar. Daher kann ein eigens hierfür angefertigter Plan zur Bebauungsweise in der 
Grundlagenforschung entfallen.  
 
In der Silberweissiedlung und am Kreuzberg ist vor allem die offene Bebauungsweise3 dominierend. 
Lediglich in einem einzigen Fall wurden zwei Wohnhäuser an der gemeinsamen Grundgrenze aneinander-
gebaut und sind damit der gekuppelten Bebauungsweise4 zuzuordnen. Dies betrifft die Parzellen 3511/2 
und 3511/3. 
 
Die geschlossene Bebauungsweise5 ist am Krautberg, vor allem im Bereich der Reihenhausanlage entlang 
der Rudolf-von-Alt-Straße sowie entlang der Mehrgeschoßwohnungsbauten an den Straßenzügen der Fer-
dinand-Raimund-Straße und der Moritz-von-Schwind-Straße vorzufinden.  
 

 

3  An beiden Seiten ist ein Bauwich einzuhalten. 
4  Die Hauptgebäude auf zwei Bauplätzen sind an der gemeinsamen seitlichen Grundstücksgrenze überwiegend aneinander 

anzubauen und an den anderen seitlichen Grundstücksgrenzen ist ein Bauwich einzuhalten. 
5  Die Bebauung ist überwiegend durch Hauptgebäude straßenseitig in einer geschlossenen Flucht von seitlicher zu seitlicher 

Grundstücksgrenze vorzunehmen. Grundstücke, die vor Inkrafttreten der NÖ Bauordnung 1996 mit einer Reiche (max. 1,20 m 
Gebäudeabstand) errichtet wurden, gelten als geschlossen bebaut. 
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Bedingt durch die dortigen Parzellenstrukturen ist die Be-
bauung auf den abschließenden (Eck-)Grundstücken dieser 
geschlossenen Bebauung der einseitig offenen Bebauungs-
weise6 zuzuordnen (siehe Beispiel Abbildung 8). Gleiches gilt 
für die Randbereiche der genannten Reihenhaussiedlung. 
 
Es sind aber auch einige Fälle zu finden, in denen sich bereits 
bebaute Baulandbereiche keiner der möglichen Bebauungs-
weisen laut § 31 Abs. 1 NÖ Raumordnungsgesetz 2014 zu-
ordnen lassen. Zum Beispiel wenn eine Grundgrenze von 
einem Gebäude überbaut wurde, der vorhandene Seitenab-
stand für offene Bebauungsweise eine zu geringe Breite 
aufweist oder Hauptgebäude, die nicht überwiegend an seit-
liche Grundgrenzen angebaut sind (bei geschlossener oder 
einseitig offener Bebauungsweise). 

 
Für die Entwurfserstellung wurde versucht, die Parzellenstruktur bestmöglich zu berücksichtigen. In vielen 
Fällen bestehen die Liegenschaften im Bauland aus zwei oder mehreren Parzellen, welche jedoch gemein-
sam einen Bauplatz bilden. Deshalb wurde für Grundstücke - welche unter derselben Einlagezahl im Grund-
buch geführt werden - die Vereinigung zu einer einzigen Parzelle angenommen. 
 
Probleme können sich zukünftig ergeben, wenn sich die Parzellenstruktur nach der Festlegung der Bebau-
ungsweise wieder ändert (z.B. durch Grundstücksteilungen oder -zusammenlegungen). Denn dann verlieren 
einst nachvollziehbare Bebauungsbestimmungen wieder ihren Sinn.  
 
Hinweis zum Thema Bebauungsdichte: 

Da die Bebauungsdichte gemäß § 30 Abs. 1 NÖ ROG 2014 kein Mindestinhalt mehr ist, wurde (auch ange-
sichts des Erhebungsaufwandes) von einer Erfassung dieser abgesehen.  
 

  

 

6  Alle Hauptgebäude sind an eine für alle Bauplätze gleich festgelegte seitliche Grundstücksgrenze überwiegend anzubauen, 
wobei dies auch für einen einzelnen Bauplatz festgelegt werden kann. An der anderen seitlichen Grundstücksgrenze ist ein 
Bauwich einzuhalten. 

Abbildung 8: Beispiele für die einseitig offene 
Bebauungsweise 
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7. ZIELE DER PLANUNG 

Vor der Erstellung des Entwurfes wurde festgelegt, welche Ziele vorrangig verfolgt werden sollen. Hierbei 
flossen die aus der Grundlagenforschung gewonnenen Erkenntnisse ein.  
 
Als wesentliche Anliegen können formuliert werden: 

1. Bewahrung des Ortsbildes in den Siedlungsteilen Silberweis und Kreuzberg und damit Sicherstel-
lung der für die einzelnen Siedlungsbereiche typischen Bebauungsweisen. 

2. Festlegung von bewusst vom bisherigen Baubestand abweichenden Bebauungsbestimmungen (inkl. 
Bezugsniveaus) für die unter Kapitel 4 beschriebene Neuausrichtung des Siedlungsraumes Kraut-
berg (Stichwort Masterplan). 

3. Festlegung von Straßenfluchtlinien zwecks Vorschreibung der notwendigen Grundabtretungen in 
das öffentliche Gut. 

4. Regelung der zulässigen Gebäudehöhen. 
5. Partielle Regelung der Bebauungsdichten. 
6. Regelung der Bauwiche.  

 
Planungsziel war es, einen Teilbebauungsplan zu erstellen, der die bestehenden Strukturen bestmöglich 
berücksichtigt und raumplanerischen Zielen gerecht wird. Der aber gleichzeitig den künftigen Entwicklun-
gen am Krautberg (Masterplan) einen geordneten Rahmen gibt.   
 
Im Sinne einer schrittweisen Entwicklung am Krautberg wird es daher erforderlich sein, einzelne (derzeit 
auf den aktuellen Baubestand bezogene) Bebauungsbestimmungen künftig wieder abzuändern, um lang-
fristig einen modernen, lebenswerten und zukunftsfähigen städtischen Raum in diesem Stadtteil zu schaf-
fen. 

 

8. FESTLEGUNGEN FÜR DAS PLANUNGSGEBIET 

Ausgehend von den unter Kapitel 7 formulierten Zielen, sollen in Folge die geplanten Festlegungen des 
neuen Teilbebauungsplanes �cSilberweissiedlung, Krautberg und Kreuzberg�^��beschrieben und begründet 
werden. 

8.1 Bauklassen  

In der Silberweissiedlung und am Kreuzberg sollen ausgehend vom relativ einheitlichen Bestand auch 
einheitliche Gebäudehöhen festgelegt werden. Dies bedeutet die Ausweisung der Bauklassen I und II 
(Bauklasse I bis 5 m, Bauklasse II über 5 m bis 8 m).  

Dies betrifft auch das Grundstück Nr. 3493 im Süden der Silberweissiedlung, wo sich derzeit ein Gebäude 
befindet, welches der Bauklasse III zuzuordnen ist. Im Sinne der Homogenität soll im Falle eines Abbruches 
des Gebäudes und einer Neuerrichtung nicht höher gebaut werden können, als dies Bauklasse II zulässt. 

Für jene Gruppe an Wohnhäusern im östlichen Bereich des Kreuzberg, wo im Rahmen der Grundlagefor-
schung beschrieben wurde, dass es auf den Parzellen 1251/2, 1251/3, 1251/5, 1251/6, 1251/7, 1251/8 
und 1251/9 Wohnhäuser gibt, deren Gebäudehöhe �t bedingt durch die besondere Geländesituation am 
Rande des Krautberg �t größer als 5 m ist, werden die Bauklassen II und III (5 �t 11 m) festgelegt. Diese 
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Festlegung soll auch für das dazwischen liegende Grundstück 1251/4 gelten, dessen Baubestand der Bau-
klasse II zuzuordnen ist. 

Am Krautberg werden ausgehend vom Baubestand und in Hinblick auf die ersten konkreten Planungen 
auf Basis des Masterplanes sehr unterschiedliche Bauklassen bzw. höchstzulässige Gebäudehöhen ver-
ordnet.  

Die Bauklassen I und II (Bauklasse I bis 5 m, Bauklasse II über 5 m bis 8 m) legt der neue Teilbebauungs-
plan analog zu den vorhandenen Höhen des aktuellem Baubestandes fest. Diese Vorgabe wird auch für die 
noch unbebauten Grundstücke östlich des Kindergartens gewählt (= Gründe der Diözese).  

Nur dort, wo entlang der Krautbergstraße die Baubestände bereits teilweise abgerissen wurden (Grund-
stücke Nr. 1516/66, 1516/67, 1516/68), werden für den im Masterplan als Q1 und Q2 bezeichneten Be-
reich maximale Gebäudehöhen von 19 und 22 m festgelegt. Die ausführliche Beschreibung der geplanten 
Bestimmungen für diese Bereiche sowie für Grundstück 1516/2, für das Höhen von max. 11 und 14 m 
vorgesehen sind, ist (wie auch die Darstellung der vorliegenden Bebauungsprojekte und Konzepte) dem 
Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen. 

Diese höchstzulässigen Gebäudehöhen, sowohl in den Bereichen Q1 und Q2 als auch für Grundstück 
1516/2, sollen aber im Sinne der harmonischen Gestaltung der Baukörper (§ 56 NÖ BO 2014) an folgende 
Bedingungen geknüpft sein: 

a. Die höchstzulässige Gebäudehöhe darf mit keinem Bauteil wie Dächer, Attiken oder zurückgesetz-
ten Geschoßen überschritten werden �t ausgenommen sind untergeordnete Bauteile wie z.B. Liftan-
lagen, Schornsteine, Antennen, solartechnische Anlagen, PV-Anlagen oder sonstige haustechnische 
Anlagen. 

b. Die höchstzulässige Gebäudehöhe darf um nicht mehr als 3,0 m unterschritten werden. 

Die Bauklassen II und III (5 - 11 m), III und IV (8 �t 14), IV (11 - 14 m), IV und V (11 �t 17 m) und V und VI 
(14 �t 20 m) legt der neue Teilbebauungsplan am Krautberg analog zu den vorhandenen Höhen des aktuel-
lem Baubestandes fest. 

Für das Bauland-Betriebsgebiet wird ausgehend von den Höhen der Bezirksbauernkammer und zweier 
Firmengebäude auf den Parzellen 1516/35 und 1516/219 eine maximale Gebäudehöhe von 14 m verord-
net. Eine höchstzulässige Gebäudehöhe ermöglicht den bestehenden und künftigen Betrieben eine größe-
re Flexibilität als das Regelungsinstrument der Bauklasse. 

8.2 Bebauungsweisen 

Bei der Festlegung von neuen Bebauungsweisen ist insbesondere das aktuelle NÖ Raumordnungsgesetz 
2014 zu berücksichtigen. Dementsprechend muss eine von vier vorgegebenen Bebauungsweisen festge-
legt werden. (Nach der NÖ Bauordnung 1996 war zusätzlich die Festlegung von individuellen Sonderbe-
bauungsweisen zulässig. Dadurch konnte - insbesondere bei bereits größtenteils bebauten Gebieten - 
���µ�Œ���Z�����]�����&���•�š�o���P�µ�v�P�����]�v���Œ���c�Ì�µ�P���•���Z�v�]�š�š���v���v�^�����������µ�µ�v�P�•�Á���]�•�����P���v���µ���Œ�����µ�(����en Baubestand reagiert wer-
den.) 
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Überblick Bebauungsweisen: 

1.) Geschlossene Bebauungsweise:  

Die Bebauung ist überwiegend durch Hauptgebäude in ge-
schlossener Flucht von seitlicher zu seitlicher Grundstücksgrenze 
oder bis zu einer Baufluchtlinie (z.B. Eckbauplätze) bzw. bis zur Ab-
�P�Œ���v�Ì�µ�v�P�������Œ���&���•�š�o���P�µ�v�P���c�'���•���Z�o�}�•�•���v���� ���������µ�µ�v�P�•�Á���]�•���^���Ì�µ�������µ�r
en (siehe Abbildung 9). 

2.) Gekuppelte Bebauungsweise:  

Die Hauptgebäude auf zwei Bauplätzen sind an der gemeinsamen 
seitlichen Grundstücksgrenze überwiegend aneinander anzubauen 
und an den anderen seitlichen Grundstücksgrenzen ist ein Bauwich 
einzuhalten (siehe Abbildung 10). 

 

Abbildung 10: gekuppelte Bebau-
ungsweise 

 

Abbildung 11: einseitig offene Bebau-
ungsweise 

 

Abbildung 12: offene Bebauungsweise 

 
3.) Einseitig offene Bebauungsweise: 

Alle Hauptgebäude sind an eine für alle Bauplätze gleich festgelegte seitliche Grundstücksgrenze 
überwiegend anzubauen, an den anderen seitlichen Grundstücksgrenzen ist ein Bauwich einzuhalten. 
Dies kann auch für einen einzelnen Bauplatz festgelegt werden. (siehe Abbildung 11). 

4.) Offene Bebauungsweise: 

An beiden Seiten ist ein Bauwich einzuhalten (siehe Abbildung 12). 

Da die bestehenden Strukturen in der Silberweissiedlung und am Kreuzberg hinsichtlich der Festlegung 
der Bebauungsweisen großteils beibehalten werden sollen, wird für die Baulandflächen des neuen Teilbe-
bauungsplanes überwiegend die offene Bebauungsweise festgelegt.  

Für jenen Einzelfall, wo das Hauptgebäude so situiert ist, dass es an einer Grundstücksgrenze angebaut 
wurde, während der andere seitliche Bauwich freigehalten wurde, sieht der neue Bebauungsplan die ein-

Abbildung 9: geschlossene Bebau-
ungsweise 
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seitig offene Bebauungsweise vor. Hiervon ist Grundstück Nr. 3491/2 im Südwesten der Silberweissied-
lung betroffen. 

Einen weiteren Einzelfall stellen die Parzellen 3511/2 und 3511/3 dar, wo zwei Hauptgebäude so situiert 
sind, dass sie an der gemeinsamen Grundstücksgrenze aneinandergebaut wurden, während der jeweils 
andere seitliche Bauwich freigehalten wurde. Hier legt der neue Bebauungsplan die wahlweise of-
fen/gekuppelte Bebauungsweise fest. 

Im Gebiet des Krautberges wird ausgehend vom Baubestand sowie angesichts der konkreten Planungen 
im Bereich der Grundstücke Nr. 1516/66, 1516/67, 1516/68 u.a. (= Q1 und Q2 lt. Masterplan) sowie auf 
Parzelle 1515/2 �t zu einem Großteil die offene Bebauungsweise verordnet. (Die ausführliche Beschrei-
bung der geplanten Bestimmungen ist dem Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen.)  
Auch für die derzeit noch unbebauten Liegenschaften im Bauland-Betriebsgebiet und auf den Gründen der 
Diözese St. Pölten östlich des Kindergartens wird diese Bebauungsweise vorgesehen.  
 
In allen anderen Teilen des Krautberges wird (mit Ausnahme der nachfolgend beschriebenen einseitig 
offenen Bebauungsweise) ausgehend vom aktuellen Baubestand die geschlossene Bebauungsweise fest-
gelegt. Dies betrifft �t wie in der Grundlagenforschung bereits dargestellt �t vor allem die entlang der Ru-
dolf-von-Alt-Straße und der Leharstraße gelegenen Reihenhaussiedlung, die Grundstücke der Mehrge-
schoßwohnungsbauten an den Straßenzügen der Ferdinand-Raimund-Straße und der Moritz-von-Schwind-
Straße sowie die Bestände am westlichen Ende der Krautbergstraße. Betroffen sind auch die Parzellen 
1516/163 und ein Teil der Parzelle 1516/227, wo eine Garage über die Grundstücksgrenze errichtet wor-
den ist.  
 
Die einseitig offene Bebauungsweise sieht der neue Teilbebauungsplan in mehreren Fällen an den Rän-
dern der geschlossenen Bebauungsweise vor, da an einer Seite an die gemeinsame Grundgrenze angebaut 
worden ist und zur anderen ein Abstand besteht.  
Konkret betrifft dies die Randparzellen der Mehrgeschoßwohnungsbauten an den Straßenzügen der Fer-
dinand-Raimund-Straße und der Moritz-von-Schwind-Straße.  
 
Darüber hinaus wird die einseitig offenen Bebauungsweise (mit entsprechenden Anbauverpflichtungen) 
auf den Grundstücken 1516/204, 1516/227, 1516/69 und 1516/70 verordnet.  
 

8.3 Straßenfluchtlinien 

Aufgabe des Bebauungsplanes ist es, gemäß § 32 Abs. 1 NÖ ROG 2014 i.d.g.F., bei der Regelung der Ver-
kehrserschließung die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer und Anrainer und die umweltgerechte Abwick-
lung des Verkehres zu berücksichtigen. 

Wie in § 32 Abs. 2 NÖ ROG 2014 vorgegeben, wurde deshalb bei der Festlegung der Straßenfluchtlinien 
darauf geachtet, dass die Verkehrsflächen eine verkehrsgerechte Linienführung und eine dem zu erwar-
tenden Verkehrsaufkommen notwendige Breite aufweisen. 

Auf Grund des langjährigen Bestandes der im Planungsgebiet gelegenen Straßenzüge und deren für das 
Verkehrsaufkommen ausreichenden Dimensionierung war es allerdings kaum notwendig, größere Breiten 
des öffentlichen Gutes zu definieren, als im Flächenwidmungsplan durch die verordneten öffentlichen 
Verkehrsflächen bereits festgelegt ist. (Anmerkung: Der Flächenwidmungsplan als Planungsinstrument 
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Abbildung 13: Systemskizze Fahrbahnverschwenk 
Bauphase 1 lt. Masterplan Krautberg 

kann hinsichtlich der Abtretung von Privatflächen in das öffentliche Gut nur eine Absicht bekannt geben. 
Zu einer Verbindlichkeit, d.h. zu dem Erfordernis einer Abtretung kommt es jedoch erst, wenn dies per 
Bescheid von der Baubehörde festgelegt wird. Eine verbindliche Abtretung kann hingegen der Bebau-
ungsplan festlegen.) 

Es sind damit künftig also �t bis auf die im weiterfolgenden Text angeführten Ausnahmen �t keine zusätzli-
chen Abtretungen von privaten Flächen in das öffentliche Gut erforderlich, die nicht auch schon durch die 
Flächenwidmung beabsichtigt gewesen sind.  

 

(Hinweis: Auf besonders kleinflächige Abtretungen wird hier 
nicht eingegangen. Einen Überblick über jene Straßenabschnit-
te, wo sich die Straßenfluchtlinien gegenüber den rechtskräfti-
gen Widmungsfestlegungen öffentlicher Verkehrsflächen auf 
Grund von Anpassungen an Grundgrenzen und Einfriedungen 
minimal ändern, geben Plandarstellungen zur Auflage des Flä-
chenwidmungsplanes, Block 38F, wo diese in grüner Farbe 
dargestellt sind.)   

Vor allem in Hinblick auf den ersten Entwicklungsabschnitt im 
östlichen Randbereich des Krautberges (= Bereiche Q1 und Q2 
lt. Masterplan) trifft der neue Teilbebauungsplan aber relevan-
te Vorgaben den Straßenraum betreffend. Die ausführliche 
Beschreibung der geplanten Bestimmungen ist dem Bericht 
des Büro Schedlmayer zu entnehmen. 

Eine weitere relevante, jedoch deutlich kleinflächigere Abtre-
tung7 ist am Kreuzberg im Bereich der Grundstücke 1261 und 
1260 vorgesehen. Das hier vergleichsweise schmale öffentliche 
Gut (~ 4,3 m) soll unter Berücksichtigung von bestehenden 
Einbauten künftig 6,7 m betragen, um eine bessere Verkehrs-
abwickelung zu gewährleisten. (Hinweis: Hierfür wird es im 
weiteren Verlauf der Straße auch notwendig sein, einen Teil 
des im Grünland gelegenen Grundstückes 1259 in das öffentli-
che Gut zu übernehmen.)  

Der Verlauf der Straßenfluchtlinie wurde so gewählt, dass sie 
am südlichen Eckpunkt der Parzellen 1262 und 1621 beginnt 
und dann parallel zur südlichen Grundgrenze der Parzelle 
1256/2 verläuft (siehe Abbildung 14Fehler! Verweisquelle 
konnte nicht gefunden werden.).  

 

7 Schlagend erst im Falle eines Bauvorhabens auf den betroffenen Grundstücken. 

Abbildung 14: Geplanter Verlauf Straßenflucht-
linie 
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8.1 Bebauungsdichte 

Da die höchstzulässige Bebauungsdichte gemäß § 30 Abs. 1 NÖ ROG 2014 kein Mindestinhalt mehr ist, wird 
diese �t mit folgender Ausnahme �t nicht festgelegt. 
 
Geregelt werden nur die Bereiche Q1 und Q2 lt. Masterplan (max. 40%) sowie das Grundstück 1516/2 
(max. 50%). Die nähere Beschreibung der geplanten Bestimmungen ist wieder dem Bericht des Büro Sched-
lmayer zu entnehmen. 
 
 

8.2 Baufluchtlinien  

�cDie vorderen Baufluchtlinien sind an Straßenseiten, an denen bereits die Mehrzahl der Bauplätze bebaut 
ist, entsprechend dem Abstand dieser Bebauung von der Straßenfluchtlinie festzulegen. Ist die Mehrzahl 
der Bauplätze noch nicht bebaut, muss die Entfernung der vorderen Baufluchtlinien voneinander soviel 
betragen, dass die ausreichende Belichtung (§ 4 Z 3 NÖ BO 2014, LGBl. Nr. 1/2015) der Hauptfenster ge-
genüberliegender zulässiger Gebäude und der Brandschutz gewährleistet ist. Erfordert die Verkehrssicher-
heit besondere Sichtverhältnisse, ist dies bei der Festlegung der vorderen Baufluchtlinie zu beachten�X�^��
(§ 31 Abs. 6 NÖ ROG 2014, LGBl. Nr. 3/2015 i.d.g.F.)  

Gemäß dieser gesetzlichen Vorgabe wurden für das Planungsgebiet die vorderen Baufluchtlinien festge-
legt. 

In der gesamten Silberweissiedlung beträgt der vordere Bauwich damit 3 m8. Auf den Grundstücken 
3512, 3509/2, 3514 und 3463/2, wo drei Wohnhäuser näher an der Straßenfluchtlinie errichtet worden 
sind, wird die vordere Baufluchtlinie entsprechend dem Baubestand verordnet (1,4 m/2,0 m/2,1 m/ 
2,5 m). Auch auf den Parzellen 3436/2 und 3500 nimmt der neue Teilbebbauungsplan auf die vorhande-
nen Baubestände Rücksicht. 

Der Kreuzberg wird ebenso geregelt. Es soll künftig eine Bauwichtiefe von 3 m gültig sein. Lediglich auf 
den Grundstücken Nr. 1256/21, 1256/22, 1256/23, 1251/6, 1256/13 und 1256/2 verläuft die vordere Bau-
fluchtlinie �t bedingt durch die vorhandenen Bestände �t näher an der Straßenflucht.  

Am Krautberg gestalten sich die künftigen Vorgaben deutlich heterogener. (Hinweis: Die nähere Beschrei-
bung der geplanten Bestimmungen in den Bereichen Q1 und Q2 lt. Masterplan sowie auf Parzelle 1515/2 
ist dem Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen.)  

Ausgehend von den bestehenden Strukturen werden die vorderen Bauwiche im neuen Teilbebauungsplan 
zu einem großen Teil in einer Tiefe von 3 m definiert. Sind einzelne Hauptgebäude entlang eines solchen 
Straßenzuges näher an der Straßenfluchtlinie situiert, so wurde die Baufluchtlinie in einem geringeren 
Abstand (entlang der Gebäudefront) ausgewiesen. Dies betrifft aber nur sehr wenige Bereiche. 
 

 

8  Hinweis: Es gibt mehrere Baubestände, die teilweise auch 4 m von der Straßenfluchtlinie entfernt sind. Im Sinne einer mög-
lichst homogenen Festlegung im Planungsgebiet wurde aber eine Bauwichtiefe von 3 m gewählt. 
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Nur wenige der bestehenden Gebäude sind einheitlich in einem Abstand von 4 m zum öffentlichen Gut hin 
situiert, sodass der neue Teilbebauungsplan hier folglich einen vorderen Bauwich von 4 m definiert (Bei-
spiele: Parz. 1516/130, Grundstücke unmittelbar nördlich der Ferdinand Raimund-Straße).  
 
Vor allem im Bauland-Betriebsgebiet, aber auch im Bereich der Wohnbauten auf Parzelle 1516/20 und 
südlich der Moritz-von-Schwind-Straße werden die vorderen Baufluchtlinien in einem Abstand von 5 m zur 
Straßenfluchtlinie festgelegt. 
 
Tiefere vordere Bauwiche sind entsprechend des Baubeständen vor allem entlang der Landesstraße 
L 6139 im Norden vorgesehen (6 m und 7 m). Weitere Fälle (6 m) finden sich entlang der nördlichen 
Krautbergstraße (Parz. 1516/103), an der Ferdinand Raimund-Straße (1516/115, 1516/114) sowie nördlich 
der Moritz-von-Schwind-Straße. Im Süden der Parzelle 1516/20 wird, um den Kreuzungsbereich von Ru-
dolf-von-Alt-Straße und Hugo-Wolf-Straße von sichteinschränkenden Hauptgebäuden freizuhalten, eben-
falls ein größerer vorderer Bauwich definiert (durchschnittlich 9 m). 
 
Alle anderen Baufluchtlinien im Gebiet Kreuzberg weisen �t bedingt durch den Bezug auf den aktuellen 
Baubestand �t individuelle Verläufe und Abstände zu den Straßenfluchtlinien auf. 
 
Seitliche Baufluchtlinien sieht der neue Teilbebauungsplan nur in wenigen Bereichen vor. Relevant sind 
vor allem jene, die auf den Randgrundstücken der Reihenhausbebauungen in der Rudolf-von-Alt-Straße 
und in der Leharstraße festgelegt werden. Sie dienen der Begrenzung der geschlossenen Bebauungsweise.  
 
Eine weitere seitliche Baufluchtlinie wird im Bauland-Sondergebiet des Kindergartens ausgewiesen. Diese 
soll angesichts geplanter Projekte auf den Gründen der Diözese sicherstellen, dass es künftig ein ausrei-
chender Abstand zwischen den Gebäuden des Kindergartens und neuen Hauptgebäuden östlich davon 
besteht, um die ausreichende Belichtung von Hauptfenstern zu gewährleisten. 
 
Angesichts der Rutschgefahr im Höllgraben ist es zweckmäßig, die Errichtung von Hauptgebäuden in den 
hintersten Gartenbereichen der Silberweissiedlung zu unterbinden. Aus diesem Grund sieht der neue Teil-
bebauungsplan beginnend bei Parzelle 3509/2 im Norden bis Parzelle 351/3 im Süden die Festlegung einer 
hinteren Baufluchtlinie im Abstand von 10 m zu den hinteren Grundstücksgrenzen vor.  
 
Weitere seitliche oder hintere Baufluchtlinien werden nicht verordnet, da die Regelungen der NÖ Bauord-
nung 2014 ausreichend sind.  
 

8.1 Bezugsniveau  

Im Bereich Q1 und Q2 lt. Masterplan wird auf Grund der Großflächigkeit der Bauplätze, der komplexen 
Geländeform und Tiefgaragenlandschaft ein Bezugsniveau �~�c�����Ì�X�ñ�^�•��festgelegt. Die textlichen Ausfüh-
rungen hierzu sind dem Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen. Die Plandarstellung wurde eben-
falls durch das Büro Schedlmayer erstellt (PlanNr.: 2960/BN.1., 22.10.2025).9 

 

9  Hinweis: Das geplante Bezugsniveau umfasst auch jene Fläche, die im Zuge des Blockes 38F in Grünland-Freihaltefläche-
Siedlungserweiterung (Gfrei-S) umgewidmet werden soll. Hier ist nach Abklärung der Tragfähigkeit durch eine geologische De-
tailuntersuchung die Ausweisung von Wohnbauland vorgesehen. 
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Jenes für die Grundstücke Nr. 1250/1, 1250/2, 1249/1 und 1248/3, KG. Amstetten, rechtskräftige Be-
zugsniveau, welches der Gemeinderat der Stadt Amstetten am 14.04.2021 als eigenständige Verordnung 
beschlossen hat, liegt nunmehr im Geltungsbereich des neuen Teilbebauungsplanes. Hinsichtlich einer 
einheitlichen Nummerierungssystematik erhält es �t anstatt der bisherigen Bezeichnung �c�����Ì�^���t die Be-
zeichnung �c�����Ì�X�ò�^. 

8.2 Sonstiges  

8.3.1 Ausfahrverbote 

Straßenfluchtlinien, an denen Ausfahrten und Ausgänge nicht einmünden dürfen �~�cAusfahrtsverbot�  ̂im 
Sinne von § 4 Abs. 9 LGBl. 8200/1-3) werden angesichts der Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs auf 
den jeweils angrenzenden Straßenzügen in folgenden Bereichen festgelegt: 
 

o Entlang des gesamten Bauland-Betriebsgebiet an der Landesstraße L 6139, um die hochrangige 
Straßenverbindung auch weiterhin von Ein- und Ausfahrten freizuhalten. 

o An drei Seiten der Parzelle 1516/2, um die künftigen Ein- und Ausfahrten an einer Seite zu bün-
deln. 

o An der Nord- und Nordostseite des Bauland-Wohngebiet auf Parzelle 1516/113 zur Linzer Straße 
hin, um die hochrangige Straßenverbindung auch weiterhin von Ein- und Ausfahrten freizuhalten. 

o An der Westseite des im Entwicklungsgebiet Q1 und Q2 geplanten Bauland-Kerngebiet-
nachhaltige Bebauung zur Krautbergstraße hin sowie zum Teil auch nördlich und südlich davon, 
um die künftigen Ein- und Ausfahrten zu bündeln. 

 
Hinweis: Die Beschreibung der geplanten Ausfahrverbote in den Bereichen Q1 und Q2 lt. Masterplan so-
wie auf Parzelle 1515/2 ist dem Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen. 
 

8.3.2 Einfriedungsverbote 

Innerhalb des Geltungsbereiches des neuen Teilbebauungsplanes soll ein Verbot von Einfriedungen ge-
genüber öffentlichen Verkehrsflächen festgelegt werden. 
Da dies die Bereiche Q1 und Q2 lt. Masterplan betrifft, sind die näheren Ausführungen hierzu im Bericht 
des Büro Schedlmayer nachzulesen. 
 

8.3.2 Harmonische Gestaltung der Baukörper (§ 56 NÖ BO 2014) 

Im Bereich der neu zu gestaltenden Baufelder des Masterplanes Krautberg werden anstatt der Bauklassen 
höchstzulässige Gebäudehöhen angegeben. Für alle hier situierten Baukörper sollen zusätzliche Festle-
gungen betreffend ihrer Harmonischen Gestaltung getroffen werden. Die textlichen Ausführungen hierzu 
sind dem Bericht des Büro Schedlmayer zu entnehmen. 

 

8.3.2 Verbot von Hauptgebäuden in den durch Baufluchtlinien definierten seitlichen und hinteren Bauwi-
chen 

Innerhalb des Gültigkeitsbereiches des Teilbebauungsplanes soll festgelegt werden, dass entgegen der 
Möglichkeit gemäß § 52 Abs. 2 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. 3/2015 i.d.g.F, in den durch Baufluchtlinien 
definierten seitlichen und hinteren Bauwichen keine Hauptgebäude errichtet werden dürfen. Hinter-
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grund ist die gezielte Freihaltung jener Bereiche von Hauptgebäuden, die nahe den rutschgefährdeten 
Bereichen des Höllgrabens liegen. Nebengebäude sollen auch weiterhin zulässig sein. 
 

8.3.2 Verbot der Versickerung von Niederschlagswässern 

Für das Planungsgebiet des Masterplanes Krautberg werden Bestimmungen betreffend das Verbot der 
Versickerung von Niederschlagswässern aufgenommen. Hintergrund ist die Rückmeldung des Geologi-
schen Dienstes im Zuge der Planungskonsultationen betreffend die Änderung der Flächenwidmung (Block 
38S/25). Herr DI Mayr kommt in seinem Gutachten vom 16.02.2026 zu Schluss, dass eine Versickerung von 
Niederschlagswässern speziell auf Parzelle 1516/1 unbedingt zu vermeiden ist, da das anstehende Materi-
al stark wasserempfindlich sein. Sämtliche Niederschlagswässer im Geltungsbereich des Masterplanes 
Krautberg sollen in den öffentlichen Kanal der Stadtgemeinde Amstetten eingeleitet werden.  
 

 

Gmünd, 16. März 2026 
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STADTGEMEINDE AMSTETTEN 
 
BLOCK 38B/25 

 
Abänderung des Teilbebauungsplanes 1.1 Amstetten-Mitte  
der Stadtgemeinde Amstetten  

 

 
ERLÄUTERUNGSTEXT ZUR ÄNDERUNG 

 

 
Punkt 03/25 
KG. Amstetten  
Raiba Wagmeisterstraße Grst.Nr. 708/1, 708/81, 708/110 und 708/111 
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Kenntlichmachung der geänderten Flächenwidmung; Erstmalige Festlegung von Bebauungsbestim-
mungen (offene Bebauungsweise, max. 11 bzw. 14 m Gebäudehöhe); Abänderung rechtskräftiger 
Bebauungsbestimmungen (offene in geschlossene Bebauungsweise, Bauklassen II,III in max. 11 bzw. 
14 m Gebäudehöhe); Festlegung von Anbauverpflichtungen an Straßenfluchtlinien; Verlegung einer 
vorderen Baufluchtlinie auf die Straßenfluchtlinie; Abänderung und Festlegung von Ausfahrverboten; 
Streichung einer Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen 

 
Betroffene Parz.Nr.: 708/1, 708/81, 708/110, 708/111 
 
Analog zur parallel stattfindenden Änderung des Örtlichen Raumordnungsprogrammes im Zuge von 
Block 38F kommt es im Teilbebauungsplan Amstetten-Mitte 1.1 zu einer Kenntlichmachung der geän-
derten Flächenwidmung. Inhalt der Flächenwidmungsplanänderung ist die Umwidmung von Bauland-
Kerngebiet (BK) und öffentlicher Verkehrsfläche (Vö) in Bauland-Kerngebiet-nachhaltige Bebauung inkl. 
einer höchstzulässigen Geschoßflächenzahl von 2,5 (BKN-2,5) im Baublock der Raiffeisenbank in der 
Wagmeisterstraße. 
 
Um die betroffene innerstädtische Fläche bestmöglich ausnutzen zu können sowie entsprechend den 
Zielsetzungen für die örtliche Raumordnung (siehe § 1 Abs. 2 lit. 3b und c NÖ ROG 2014), sollen die 
künftigen Gebäude eine größere Höhe einnehmen können, als dies die rechtskräftigen Bauklassen II und 
III (= bis max. 5-11 m) derzeit ermöglichen. Die Stadtgemeinde Amstetten sieht daher für die Grundstü-
cke 708/1, 708/81, 708/110 und 708/111 die Festlegung einer höchstzulässigen Gebäudehöhe von 
14 m vor.  
In jenen zu der Beethoven- und der Wagmeisterstraße gelegenen Randbereichen soll diese Höhe jedoch 
mit 11 m beschränkt werden, um die ausreichende Belichtung der bestehenden bewilligten Hauptfens-
ter der Gebäude auf der gegenüberliegenden Straßenseite gemäß § 53a Abs. 8 NÖ Bauordnung 2014 
nicht zu beeinträchtigen. 
 
Südlich davon (Mozartstraße) ist das öffentliche Gut mindestens 14 m breit. Das öffentliche Gut des 
�^�š�Œ���˜���v�Ì�µ�P���•���c�Z���]�(�(���]�•���v�‰�o���š�Ì�^���]�•�š���µ�u���Œ�µ�v�����î���u���•���Z�u���o���Œ�X���,�]���Œ���P�]���š�����•���i�����}���Z���]�v�v���Œ�Z���o���������•�������µ���o�}���l���•��
eine Baufluchtlinie in einem Abstand von 10 m zur Straßenfluchtlinie hin. Zudem ist vis-à-vis kein Bau-
land, sondern Grünland-Spielplatz gewidmet.  
 
An die Straßenfluchtlinien der Beethoven- und der Wagmeisterstraße) soll angebaut werden müssen, 
daher erfolgt im Bebauungsplan die Festlegung einer Anbauverpflichtung, wie sie auch schon rechts-
kräftig auf der Fläche des Polizeigebäudes verordnet ist. Hier bleibt sie zur Mozartstraße allerdings wei-
terhin an der vorderen Baufluchtlinie bestehen. 
 
In einem schmalen Teilbereich an der Beethovenstraße soll die in einem Abstand von 10 m zur Straßen-
fluchtlinie verordnete vordere Baufluchtlinie entsprechend den der Stadtgemeinde vorliegenden Projekt-
unterlagen direkt auf die Straßenfluchtlinie verlegt werden. So kann eine einheitliche Bebauungskante 
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am Straßenzug sichergestellt werden. (Die anderen verordneten vorderen Baufluchtlinien �t 10 m zum 
Raiffeisenplatz bzw. 3 m zur Mozartstraße �t bleiben wie rechtskräftig verordnet.) 
 
Als weiterer Inhalt soll geregelt werden, wo künftig Straßenfluchtlinien bestehen, an denen Ausfahrten 
und Ausgänge im Sinne von § 4 Abs. 9 LGBl. 8200/1-3 nicht einmünden dürfen �~�cAusfahrtsverbot�^�•.  Auf 
Grundlage der vorliegenden Projektunterlagen soll es künftig nur eine Ausfahrt auf die Wagmeisterstra-
ße geben, eine auf die Beethovenstraße und zwei auf die Mozartstraße. So kann sichergestellt werden, 
dass die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs nicht durch zu viele Ein- und Ausfahrten beeinträchtigt 
wird.  
 
Abschließend erfolgt die Streichung der inmitten des Baublockes festgelegten Abstellanlage für Kraft-
fahrzeuge außerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen (= KFZ-Signatur gemäß § 4 Abs. 11 LGBl. 8200/1-
3), da diese Fläche künftig anderweitig genutzt und eine Tiefgarage errichtet werden wird. (Jene am 
westlichen Rand des Baublockes bleibt auch weiterhin ausgewiesen.) 

 

Gmünd, 16. März 2026 
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STADTGEMEINDE AMSTETTEN 
 
BLOCK 38B/25 

 
Abänderung des Teilbebauungsplanes 11.2 Ulmerfeld-Hausmening  
der Stadtgemeinde Amstetten  

 

 
ERLÄUTERUNGSTEXT ZUR ÄNDERUNG 

 

 
Punkt 04/25 
KG. Hausmening 
Schallauer Grst.Nr. 252/13, 253/3, 253/4, 253/5 
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Kenntlichmachung der geänderten Flächenwidmung; Abänderung und Festlegung von Straßenfluchtli-
nien (inkl. Umkehrplätzen) sowie analog dazu von vorderen Baufluchtlinien; Löschung von seitlichen 
Baufluchtlinien; Festlegung und Löschung von Bebauungsbestimmungen (Bebauungsweise, Bauklas-
sen) 

Betroffene Parz.Nr.: 252/60, 253/3, 253/13, 253/5, 253/4 
 
Für das zwischen Rudolfsbahn, Waldstraße und Schauleithenstraße gelegene, unbebaute Wohnbauland 
auf den Grundstücken 253/3 und 253/13 kommt es im Zuge der parallel stattfindenden Änderung des 
Örtlichen Raumordnungsprogrammes (Block 38F) zu einer Änderung der Flächenwidmung, die nun auch 
im Teilbebauungsplan Ulmerfeld-Hausmening 11.2 kenntlich gemacht wird. Inhalt dessen ist die Um-
widmung von Bauland-Wohngebiet in öffentliche Verkehrsfläche und umgekehrt sowie die Umwidmung 
von Bauland-Wohngebiet in Grünland-Freihaltefläche-Immissionsschutz. 
 
Für jene Flächenteile, welche im Zuge dieser Änderung erstmalig als Bauland ausgewiesen werden, sol-
len entsprechend den rechtskräftigen Bestimmungen für die unmittelbare Umgebung ebenfalls eine 
offene Bebauungsweise und die Bauklassen I,II gültig sein. Umgekehrt werden für all jene Flächenteile, 
die nicht mehr als Bauland verordnet sein werden, die bis dahin gültigen Bestimmungen aufgehoben. 
 
Analog zu den in der Flächenwidmung abgeänderten Festlegungen der öffentlichen Verkehrsflächen 
werden im Bebauungsplan die Straßenfluchtlinien abgeändert und an den Enden der beiden Straßen 
Umkehrplätze festgelegt. (Grundlage bildet hier der Teilungsplanentwurf GZ. 7123, Vermessung Losch-
nigg, 19.12.2024.) 
 
Die hierauf beziehenden vorderen Baufluchtlinien sollen auch weiterhin entlang der Nord-Süd verlau-
fenden Erschließungsstraße in einem Abstand von 3 m bzw. 4 m verordnet sein und werden parallel zu 
den abgeänderten Straßenfluchtlinien angepasst. 
Rund um den geplanten Umkehrplatz am westlichen Ende der Schauleithenstraße werden keine Bau-
fluchtlinien verordnet. Das daran anschließende Grundstück Nr. 253/4 ist bereits bebaut. Ein Heranrü-
cken eines zusätzlichen Hauptgebäudes an den Wendeplatz angesichts der notwendigen Freihaltung der 
Zufahrt nicht anzunehmen.  
 
Jene beiderseits einer kenntlich gemachten Gasleitung in einem Abstand von 7 m verordneten Bau-
fluchtlinien sollen aufgehoben werden. Nach telefonischer Rücksprache des Ortsplaners mit einem 
Mitarbeiter der Netz-NÖ (DIFH Michael Wiederstein) im Sommer 2024 handelt es sich nicht nur um eine 
inaktive, sondern sogar um eine stillgelegte Leitung, die keine Funktion mehr erfüllt und daher überbaut 
werden kann.  
 

Gmünd, 16. März 2026 
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STADTGEMEINDE AMSTETTEN 
 
BLOCK 38B/25 

 
Abänderung des allgemeinen Bebauungsvorschriften  
der Stadtgemeinde Amstetten  

 

 
ERLÄUTERUNGSTEXT ZUR ÄNDERUNG 

 

 
Punkt 05/25 
Abänderung der Bebauungsvorschriften 
CCA Rathausstraße und Frauenhaus Amstetten Grst.Nr. 1625/2 
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Löschung einer obsoleten Bebauungsbestimmung unter § 9 für Baufläche 7 sowie Ergänzung der Best-
immungen unter § 2 Abs. 2c  

In den rechtskräftigen Bebauungsvorschriften der Stadtgemeinde Amstetten ist unter § 9 folgende Be-
stimmung betreffend die Gebäudehöhen für Baufläche 7 festgehalten: �cGebäudehöhen: Die im Struk-
turplan festgelegten Gebäudehöhen dürfen nicht überschritten werden, ausgenommen jene Bauteile 
�v�����Z���‘���ñ�ï�������•�X���ñ�������Œ���E�P�������µ�}�Œ���v�µ�v�P���î�ì�í�ð�X�^ 

Bei Baufläche 7 handelt es sich um das Areal des nördlichen Teiles des City Center Amstetten, für wel-
ches im Zuge des Änderungsblockes 35B neue Bestimmungen betreffend die Gebäudehöhe erlassen 
worden sind. In Zuge dessen wurde auch jene Skizze vom Planblatt gelöscht, welche § 9 als Strukturplan 
bezeichnet, sowie der zugehörige Legendeneintrag. 

Die zitierte, jedoch noch rechtskräftige Bestimmung ist damit obsolet und soll daher im Zuge des gegen-
ständlichen Verfahrens aus den Bebauungsbestimmungen der Stadtgemeinde Amstetten gelöscht wer-
den. 

[Die weitere Bestimmung für Baufläche 7 �t �c�����•�� ���v���Œ�]�v�P���v�� �À�}�v�� �P�Œ�}�˜�(�o�����Z�]�P���v�� �t���Œ�����š���(���o�v�� �~�����X�� �ñ�Æ��
2,5 m) im Erdgeschoßbereich ist nicht zulässig �t bleibt aufrecht.] 

Als weitere Maßnahme soll in den Bebauungsbestimmungen der Stadtgemeinde Amstetten unter § 2 
Abs. 2c (Einfriedungen) eine Ergänzung vorgenommen werden. 

Im Verordnungstext ist derzeit Folgendes festgelegt: 

§ 2 Einfriedungen 

(2) �~�Y�• 

�x Entlang der südlichen Straßenseite der Reichsstraße, beginnend ab dem Kreisverkehr (Hö-
he Otto-Schott-Straße) stadtauswärts bis zur Gemeindegrenze und beidseits der Euratsfel-
der Straße ab der Haidhofstraße stadtauswärts bis zur Gemeindegrenze und auf dem 
�'�Œ�µ�v���•�š�º���l���E�Œ�X���í�ò�î�ò�U���<�'�����u�•�š���š�š���v�X���~�Y�• 

Das auf dem Grundstück Nr. 1626, KG. Amstetten, angesiedelte Frauenhaus Amstetten, hat die südlich 
angrenzenden Grundstücke Nr. 1625/1 und 1625/2 erworben und sieht eine generelle Umgestaltung 
bzw. Bebauung der Grundstücke vor. Parzelle Nr. 1625/2 grenzt im Süden an die Josef-Seidl-Straße und 
soll in diesem Bereich mit einer neuen straßenseitigen Einfriedung versehen werden. 

Vor einigen Jahren wurde für das Grundstück Nr. 1626 bereits eine Ausnahme bezüglich der Höhe der 
straßenseitigen Einfriedung für das Frauenhaus geschaffen. Begründung war damals die Sicherheit der 
Frauen im Gebäude bzw. auf dem Grundstück. Diese Ausnahmeregelung soll nun auch für das neue 
Grundstücke Nr. 1625/2 gelten.  

Demensprechend soll der abgeänderte Verordnungstext lauten: 
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�cEntlang der südlichen Straßenseite der Reichsstraße, beginnend ab dem Kreisverkehr (Höhe Otto-Schott-
Straße) stadtauswärts bis zur Gemeindegrenze und beidseits der Euratsfelder Straße ab der Haidhofstra-
ße stadtauswärts bis zur Gemeindegrenze und auf dem Grundstück Nr. 1626 und 1625/2, KG Amstet-
ten.�  ̂

 

Gmünd, 16. März 2026 
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1. Vorbemerkungen 

 

�*�H�J�H�Q�V�W�D�Q�G�� �G�L�H�V�H�U�� �1�H�X�H�U�V�W�H�O�O�X�Q�J�� �G�H�V�� �7�H�L�O�E�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V�� �Ä�:�D�L�G�K�R�I�Q�H�U�� �6�W�U�D�‰�H�³�� �L�V�W�� �G�L�H�� �H�U�V�W�P�D�O�L�J�H��

Festlegung von Bebauungsbestimmungen gemäß NÖ Raumordnungsgesetz 2014 innerhalb des 

Baulandes. Das Planungsgebiet beidseits an der Waidhofner Straße westlich des Parkhauses des CCA.  

 

Die Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH wurde mit der Erstellung des Bebauungsplanes 

(Grundlagenforschung, Planung, Erläuterungen) beauftragt. Die Planverfassung erfolgt kooperativ 

zwischen Schedlmayer Raumplanung ZT GmbH und Dipl.-Ing. Porsch ZT GmbH.  

 

Die parallel hierzu verlaufende Änderung des örtlichen Raumordnungsprogrammes wird gänzlich von 

Dipl.-Ing. Porsch ZT GmbH betreut.  

 

 

Abkürzungsverzeichnis: 

NÖ ROG 2014 NÖ Raumordnungsgesetz 2014, LGBl. Nr. 3/2015 i.d.g.F. 

NÖ BO 2014 NÖ Bauordnung 2014, LGBl. Nr. 1/2015 i.d.g.F. 

TBPL Teilbebauungsplan 

FWP Flächenwidmungsplan 

ÖRP örtliches Raumordnungsprogramm 

m.ü.A. Meter über Adria 
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Abbildung 2: �$�X�V�V�F�K�Q�L�W�W�� �(�Q�W�Z�X�U�I�V�S�O�D�Q�� �%�O�R�F�N�� �����%�������� �Ä�$�E�l�Q�G�H�U�X�Q�J�� �G�H�V�� �3�O�D�Q�X�Q�J�V�U�D�X�P�H�V�� �G�H�V�� �7�H�L�O�E�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�H�V��

�$�P�V�W�H�W�W�H�Q���0�L�W�W�H���������³�����'�,���3�R�U�V�F�K���=�7���*�P�E�+�����������������������������3�O�D�Q���1�U�������������������������� 

 

 

Somit begrenzt auch hier im Norden ein Bachlauf den Geltungsbereich. Das entspricht den Kriterien 

des § 29 NÖ ROG 2014. 

 

Das Planungsgebiet umfasst etwa 25 Hektar.  
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3. Grundlagenforschung 

In diesem Kapitel sind die Grundlagen erfasst, die gem. 29 Abs. 1 NÖ ROG 2014 darzulegen sind. 

 

3.1. Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung, Flächennutzung, Fotodokumentation 

Die Flächenwidmung wird aktuell einer Änderung unterzogen. Diese Änderung bildet die Grundlage 

für den gegenständlichen Bebauungsplan.  

 

Abbildung 3: Änderung der Flächenwidmung, Block 38F/25, Vorentwurf, 04.11.2025, DI Porsch ZT GmbH 

 

 

 

Abbildung 4: Änderung der Flächenwidmung, Block 38F/25, Vorentwurf, 04.11.2025, DI Porsch ZT GmbH 
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Abbildung 6: Beispiel für reine Wohnnutzung an der Waidhofner Straße 

 

 

Abbildung 7: Wohnnutzung in einer Nebenstraße (Koloniegasse) 

 

 

Abbildung 8: Betriebliche Nutzung im Wohnbauland 
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3.2. Bebauungsdichten 

Die Bebauungsdichte ist im § 4 Z. 10 der NÖ BO 2014 wie folgt definiert: 

�Ä�G�D�V�� �9�H�U�K�l�O�W�Q�L�V�� �G�H�U�� �E�H�E�D�X�W�H�Q�� �)�O�l�F�K�H�� �G�H�U�� �*�H�E�l�X�G�H�� �]�X�U�� �*�H�V�D�P�W�I�O�l�F�K�H�� �G�H�V�� �*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�� �E�]�Z���� �M�H�Q�H�V��

�*�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�V�W�H�L�O�V�����I�•�U���G�H�Q���G�L�H�V�H���%�H�V�W�L�P�P�X�Q�J���G�H�V���%�H�E�D�X�X�Q�J�V�S�O�D�Q�V���J�L�O�W�³ 

 

In der folgenden Abbildung werden jene Grundstücke punktuell aufgezeigt, die einer erhöhte 

Bebauungsdichte im Bestand aufweisen (> 40%). Die Berechnung erfolgt aufgrund einer 

Gebäudeflächenauswertung anhand des digitalen Katasters bzw. des Luftbildes sowie der 

Grundstücksgröße laut Kataster. 

 

In der Flächenwidmung ist die Bebauungsdichte hinsichtlich der Geschoßflächenzahl aufgrund des § 16 

NÖ ROG 2014 gedeckelt. In den gekennzeichneten Bereichen ist die Widmung einer nachhaltigen 

Bebauung dargestellt, wo eine höhere GFZ als 1,0 zulässig ist. In allen anderen Bereichen des 

Wohnbaulandes (BW und BK) gilt ohnehin eine höchstzulässige GFZ von 1,0. 

 

Abbildung 10: Bebauungsdichten im Bestand sowie die Darstellung der Widmung BWN und BKN 

 

 

Es ist erkennbar, dass die Vielzahl der Grundstücke eine Bebauungsdichte unter 40% aufweist. Das ist 

oft einer größeren Grundstücksfläche geschuldet. Gerade bei kleinflächigen Parzellen ergeben sich oft 

Bebauungsdichten von deutlich über 40%, vereinzelt über 80%.  

Eine sehr lockere Bebauung mit Dichten unter 20% sind innerhalb des Geltungsbereiches eher selten.  

Im Umgebungsbereich (Richtung Stadtzentrum) werden die Bebauungsdichten generell höher. Hier 

existiert bereits ein Bebauungsplan, der derartige bauliche Verdichtungen zulässt.  

 




































